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Pascale Heinesch sieht Tageseltern be-
züglich der Tarife benachteiligt: „So wie
es momentan geregelt ist, können sich
Normalverdiener kaum eine Tagesmut-
ter leisten“, erklärt die sechsfache Mut-
ter im Gespräch mit dem Tageblatt. Ih-
re Kinder sind zuvor von einer Tages-
mutter betreut worden, doch nach ei-
nem Umzug musste eine neue Lösung
gefunden werden. „Die Kosten der Ta-
gesmütter in der Nähe waren höher als
mein monatlicher Verdienst.“ Die staat-
liche Beteiligung bei einer „Crèche“
liegt bei maximal 6 Euro pro Stunde.
Bei den Tageseltern sind es hingegen
nur höchstens 3,75 Euro. Alles, was da-
rüber hinausgeht, müssen die Eltern
selbst bezahlen. „Das können pro Mo-
nat 400-500 Euro sein.“ Da hätte sie
auch sagen können, dass es keinen Sinn
macht und sie einfach zu Hause bleibt,
schlussfolgert Pascale Heinesch. Des-
wegen gehen ihre Kinder in die „Crè-
che“ oder in die „Maison relais“.

Die unterschiedliche Preispolitik zwi-
schen den einzelnen Angeboten sind
auf deren verschiedene Kosten zurück-
zuführen. Eine „Crèche“ muss ihre
Räumlichkeiten finanzieren, während
Tageseltern die Kinder von ihrem Zu-
hause aus betreuen. Dazu kommen die

unterschiedlichen Qualifikationsni-
veaus, die von den Tageseltern bzw.
dem Betreuungspersonal der „Crèche“
verlangt werden. Zusätzlich könnten
Tageseltern nicht die geforderte mehr-
sprachige Bildung anbieten, weswegen
hier die 20 Gratisstunden pro Woche
wegfallen.

Mehr Zeit zur Verfügung
In Luxemburg besitzen aktuell 582
Menschen eine offizielle Zulassung als
Tageseltern. Jessica Kahlhammer und
Chantal Schanen sind zwei von ihnen.
Beide haben ihre Zulassung seit dem
Jahr 2001. „Wir sind professionelle Ta-
gesmütter. Wir werden von Arcus aus-
gebildet und arbeiten nach dem Bil-
dungsrahmenplan der 'Crèche'.“ Die
Basisausbildung für Tageseltern dauerte
damals ein Jahr. Danach müssen sie
jährlich mindestens 20 Stunden Weiter-
bildung absolvieren.

Tageseltern können bis zu fünf Betreu-
ungsplätze anbieten. Einige sind auch
am Wochenende und nachts für die El-
tern tätig, die im Schichtdienst arbeiten.
„Wir sind eine kleine Gruppe mit nur ei-
ner Bezugsperson“, erklärt Chantal
Schanen. Die sei wichtig für die Kinder.
So könnten die Bezugspersonen auf die
spezifischen Bedürfnisse eingehen, auch
wenn Kinder krank sind. Sie könnten
sich einfach mehr Zeit nehmen. „Es gibt
nun mal Kinder, denen die großen Grup-
pen zu viel sind“, erklärt Jessica Kahl-
hammer. Eine lange Eingewöhnungs-
phase von vier Wochen brauche es meis-

tens nicht. Oft reichten schon ein paar
Besuche mit den Eltern zusammen.

Die beiden Tagesmütter finden die ak-
tuelle tarifliche Regelung mit den 20 Gra-
tisstunden ungerecht, da sie überhaupt
keine Option für Tageseltern enthalte.
„Für mich ist es diskriminierend für die
Eltern, die sich entscheiden, zu uns zu
kommen“, so Schanen. Für sie muss ein-
fach eine gewisse Gerechtigkeit entste-
hen. „Wenn ich es genau betrachte, dann
gibt es nicht genügend Betreuungsplätze
für Kinder, deren Eltern Schichten arbei-
ten.“

Als Tagesmutter passt sie sich den Ar-
beitszeiten der Eltern an: „Es kommt vor,
dass ich von 5.30 Uhr morgens bis 21.30
Uhr abends arbeite.“ Doch sie stellen nur
die Stunden in Rechnung, in denen die
Kinder wirklich da sind. Manche kom-
men nur zweimal pro Woche, andere je-
den Tag. Sie erzählt, dass sie manchmal
Eltern vor der Tür stehen hat, die regel-
recht verzweifelt sind. „Manche haben
schon ihre Arbeit verloren, da Kinder
nun mal öfter krank sind. Sie brauchen
jemanden, der ihnen hilft.“ Sie hängt
dann schon mal eine Stunde dran und
verrechnet keine Überstunden. Viele El-
tern und auch Alleinerziehende müssten
einfach von den 20 Gratisstunden profi-
tieren, da es finanziell anders nicht
machbar sei.

Keine Alternative
Wartezeiten gibt es vor allem bei Säug-
lingen, da Tagesmütter lediglich zwei
Kinder unter dem Alter von zwei Jahren

annehmen dürfen. Diese Kinder sollten
unter Garantie einen Betreuungsplatz
bekommen. Ein richtiges „Schichtkind“
komme nun mal sehr unregelmäßig. „Es
braucht die ganze Woche über einen
Platz, doch manchmal bekommen wir
nur 200 Euro dafür.“ Wenn sie vier
„Schichtkinder“ zu betreuen hätte,
dann könnte sie ihren eigenen Kindern
nichts zu essen kaufen. Ihr Stundentarif
liegt zwischen 3,75 und 5,50 Euro.
Doch den Höchstsatz könne sie nur ver-
langen, wenn beide Eltern ganztags ar-
beiten.

Ein weiterer Grund für ihre Forderun-
gen ist, dass sie momentan viele Kinder
zwischen zwei und vier Jahren an die
„Crèche“ verlieren. Dadurch komme viel
Qualität in Bezug auf ihre Arbeit abhan-
den. „Wir sitzen dann hier mit nur einem
Kind für unsere Aktivitäten. Das bringt
dann eigentlich nichts.“

Die neu eingeführte Alternative einer
„Mini-Crèche“ ist in den Augen von
Chantal Schanen nur schwer realisier-
bar, auch finanziell gesehen. Die gefor-
derten zwei Betreuungspersonen seien
nicht ausreichend, da Urlaubstage ge-
nommen werden und Ersatz bei Krank-
heitsfällen gewährleistet werden muss.

Demnach muss immer eine Vertretung
vorhanden sein. Es sei nur schwer mög-
lich, 18 Stunden am Stück vor Ort zu
sein. „Es bleibt ja trotzdem immer bei
dem Einkommen von elf Kindern.“ Es
reiche dann mit der Finanzierung nicht
aus.

Zudem entspreche es einfach nicht
mehr dem Konzept einer Tagesmutter,
die sie bleiben wollen.

Pascale Heinesch will als Mutter die
Wahl haben, ob sie ihre Kinder in die
Hände einer Tagesmutter oder einer
„Crèche“ gibt. Deswegen hat sie
dazu eine öffentliche Petition auf
den Weg gebracht.

Anne Ludwig

TAGESELTERN Tarifliche Gleichstellung für alle Betreuungsangebote gefordert

Nicht auf dem Rücken der Kinder

Seit dem 1. Januar 2019 ist es
Tageseltern möglich, zusam-
men mit einem Erzieher („édu-
cateur diplômé“ oder „gradué“)
eine „Mini-Crèche“ zu betrei-
ben. Hier können maximal elf
Kinder betreut werden, darun-
ter bis zu vier Säuglinge unter
einem Jahr.
In dem Fall wird die frühe
mehrsprachige Bildung ge-
währleistet und die Kinder er-
halten so 20 Gratisstunden
pro Woche. Die Betreuung
muss in dafür speziell herge-
richteten Räumlichkeiten
stattfinden. Es sind Öffnungs-

zeiten zwischen 5 Uhr mor-
gens und 23 Uhr abends mög-
lich. Die Stundentarife seien
dann die gleichen wie bei an-
deren „Crèches“. Das entspre-
chende „Règlement grand-du-
cal“ ist seit dem 7. Januar in
Kraft. Bisher ist laut Bildungs-
ministerium noch keine offi-
zielle Anfrage zur Genehmi-
gung eingegangen.
Der zuständige Dienst bekom-
me dennoch regelmäßig An-
fragen von Interessierten, die
mehr Informationen hierzu er-
halten wollen, so das Ministe-
rium weiter.

Bisher keine offizielle Anfrage
Die öffentliche Petition mit der Nummer
1154 fordert eine Gleichstellung der Tari-
fe zwischen den „Dagesmammen“ und
den Betreuungseinrichtungen wie
„Crèches“ und „Maisons relais“.
Bei den derzeitigen Tarifen müssten viele
Eltern ihre Entscheidung von ihrem Geld-
beutel abhängig machen und die Betreu-
ung nehmen, die am billigsten sei. Sie
könnten nicht diejenige wählen, die für
sie am geeignetsten sei, heißt es im An-
trag.
Nach dem gestrigen Stand hat die Petition
1.310 elektronische Unterschriften. Sie
läuft noch bis Donnerstag. Das Bildungs-
ministerium möchte keine Stellung zu ei-
nem laufenden Bittgesuch beziehen.

Die Petition 1154
Pascale Heinesch
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